
Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen des  
Gemeindeverwaltungsverbandes Östlicher Schurwald mit 
Sitz in Rechberghausen sowie der Gemeinden Adelberg,   
Birenbach, Börtlingen und Rechberghausen.

Donnerstag, 19. Februar 2026 • Nummer 8 Diese Ausgabe erscheint auch online auf NUSSBAUM.de

Die Theatergruppe des TV Birenbach 
lädt herzlich zu den Theaterabenden 

in die Gemeindehalle in Birenbach ein
Freitag, 6. März, 20:00 Uhr

Samstag, 7. März, 19:00 Uhr
Sonntag, 8. März, 18:00 Uhr

Hallenöffnung jeweils 1½ Stunden vorher.
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.

Vergessen Sie den Alltag und lachen Sie mal wieder aus Herzenslust.

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen und wünschen einen unterhaltsamen Abend.

Kartenvorverkauf ab 07.01.2026 mit Tischreservierung bei Gerti Dreher 07161 52201.
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� Foto: Gemeinde Rechberghausen

Weitere Infos unter „Rechberghausen“

Brandopferhilfe in Rechberghausen
Für die Opfer des Gebäudebrands im Deppeler in Rech-
berghausen am 16.02.2026 hat die Gemeinde Rechberg-
hausen ein Spendenkonto eingerichtet:

IBAN: DE08 6006 9685 0420 3270 10
Verwendungszweck: Brandopfer Rechberghausen

Laut Finanzamt gilt der Kontoauszug bis 300 € als Spen-
dennachweis, ab 300 € stellt die Gemeinde Spendenbe-
scheinigungen aus.

Weitere Infos finden Sie im Rechberghäuser Teil. 
Vielen Dank für Ihre Spenden.

Ihre Bürgermeisterin
Claudia Dörner

Veranstaltungskalender

Adelberg

Donnerstag, 19.02.2026
Kaffeenachmittag
14:30 Uhr, Pizzeria Klosterhof
Seniorenkreis

Hauptversammlung
20:00 Uhr, Gasthof Krone
Schurwald-Trachtenkapelle Adelberg e.V.

Freitag, 20.02.2026
Hauptversammlung
19:00 Uhr, TSV-Gaststätte Bareiß-Stüble
Fischerverein Adelberg e.V.

Samstag, 21.02.2026
Heilige Messe
18:00 Uhr, Ulrichskapelle
Katholische Kirchengemeinde

Mittwoch, 25.02.2026
Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl
19:00 Uhr, TSV-Halle
Gemeinde Adelberg

Birenbach

Samstag, 28. Februar
Hauptversammlung Kleintierzüchter
Im Vereinsheim

Rechberghausen

Samstag, 21. Februar
07:00 - 11:30 Uhr Wochenmarkt auf dem Unteren Kirchplatz, 
Gemeinde
14:00 - 17:00 Uhr Ausstellung Ernst Lutz - Malerei und Grafik/
Ernst-Lutz-Kunst-Sozietät, Ausstellungsdauer bis 28.02.2026, 
Kulturmühle
20:00 Uhr Aperitif mit dem Teufel, Komödie, Theater im Bahnhof

Sonntag, 22. Februar
13:00 Uhr „Rund um die ehemalige Burg Zillenhart“, 
Schwäbischer Albverein
16:00 Uhr Aperitif mit dem Teufel, Komödie, Theater im Bahnhof

Mittwoch, 25. Februar
12:00 Uhr Gemeinsamer Mittagstisch, Kath. Gemeindehaus, 
Krankenpflegeverein St. Michael

Tipp für Autoren

Bildgröße in Artikelstar
In Artikelstar können Sie nach dem Hochladen eines Bildes 
auswählen, ob dieses standardmäßig „Ganzspaltig“ oder nur 
„Halbspaltig“ veröffentlicht werden soll. Der Größenwunsch 
kann nur mit entsprechender Bildqualität umgesetzt werden.



Schurwaldbote . Nr. 8 . Donnerstag, 19. Februar 2026 3Gemeindeverwaltungsverband

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen
 

  
Gemeinden 
Adelberg, Birenbach, Börtlingen, Rechberghausen 
 

 
Wahlkreis 
10 Göppingen 

 
     

Wahlbekanntmachung 
 

1. Am 8. März 2026 
 
findet die 
 

Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
 
statt. 
 
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde Adelberg bildet einen Wahlbezirk (001-01). Der Wahlraum der Gemeinde Adelberg wird im Rathaus, 

Rathaussaal im EG, Vordere Hauptstraße 2, 73099 Adelberg eingerichtet. 
 
Die Gemeinde Birenbach bildet einen Wahlbezirk (001-01). Der Wahlraum der Gemeinde Birenbach wird im Rathaus, 
Bürgersaal (Ebene 1), Marktplatz 1, 73102 Birenbach eingerichtet.  
 
Die Gemeinde Börtlingen bildet einen Wahlbezirk (001-01). Der Wahlraum der Gemeinde Börtlingen wird im 
Bürgerhaus, Hohenstaufenstraße 7, 73104 Börtlingen eingerichtet.  
 
Die Gemeinde Rechberghausen ist in folgende drei Wahlbezirke eingeteilt:  
 
Nummer des 
Wahlbezirks 
 

Abgrenzung des Wahlbezirks Wahlraum 

01 Nordwestlicher Gemeindeteil 
Er umfasst im Wesentlichen den alten Ortskern, 
Teile des Wohngebietes Berg sowie den Bereich 
nördlich der Bergstraße bis zum Deppeler 
 

Rathaus Rechberghausen, Amtsgasse 4, 
73098 Rechberghausen, Haupteingang EG / 
Zimmer 1 

02 Südlicher Gemeindeteil 
Er umfasst den Bereich Faurndauer Straße, Teile 
des Wohngebietes Berg, Lindach Ebene bis Töbele 
 

Rathaus Rechberghausen, Amtsgasse 4, 
73098 Rechberghausen, Eingang Schlosskeller 
UG / Zimmer 2 

03 Nordöstlicher Gemeindeteil 
Er umfasst im Wesentlichen den Bereich 
Sonnenberg sowie den Bereich östlich und 
einschließlich der Lorcher Straße sowie 
Oberhausen 
 

Rathaus Rechberghausen, Amtsgasse 4, 
73098 Rechberghausen, Eingang Schlosskeller 
UG / Zimmer 3 

 
 
Der Wahlraum in Adelberg ist nur über den Seiteneingang am Rathaus, Vordere Hauptstraße 2, rollstuhlgerecht zu 
erreichen. Alle Wahlräume der Gemeinden Birenbach, Börtlingen und Rechberghausen sind rollstuhlgerecht zu 
erreichen. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 27. Januar 2026 bis 15. Februar 2026 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses  
 
um 16.00 Uhr im Rathaus Adelberg, Sitzungssaal im DG, Vordere Hauptstraße 2, 73099 Adelberg 
um 16.00 Uhr im Rathaus Birenbach, Fraktionszimmer (Ebene 3), Marktplatz 1, 73102 Birenbach 
um 16.30 Uhr im Rathaus Börtlingen, Rathaussaal, Zimmer 2, Hauptstraße 54, 73104 Börtlingen 
um 16.00 Uhr im Rathaus Rechberghausen, Schlossbühne (2. OG), Amtsgasse 4, 73098 Rechberghausen 
 
zusammen. 

  
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identitätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Listenbewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf  
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, 
 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere  
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum  
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine  
oder dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Änderung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder 

auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder wenn sich bei der Briefwahl in dem 
Stimmzettelumschlag sonst eine derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettelumschlag gekennzeichnet ist (§ 
42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes). 
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7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). 
 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
 

  
Adelberg, Birenbach, Börtlingen und Rechberghausen 
 
16.02.2026 
 

 
Bürgermeisteramt 
 
Gemeinde Adelberg 
gez. Carmen Marquardt, Bürgermeisterin 
 
Gemeinde Birenbach 
gez. Michael Matzak, Bürgermeister 
 
Gemeinde Börtlingen 
gez. Sabine Catenazzo, Bürgermeisterin 
 
Gemeinde Rechberghausen 
gez. Claudia Dörner, Bürgermeisterin 
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Gemeindeverwaltungsverband

Amtliche Bekanntmachungen
Sonstige Mitteilungen

schurwald
volkshochschule

Kurse der VHS Göppingen und Schurwald  
im Schurwald

Kung-Fu-Kids
ab 24.02.2026 – 5 Termine
6 bis einschließlich 9 Jahre
von 15.00 bis 16.00 Uhr
10 bis einschließlich 14 Jahre
von 16.00 - 18.00 Uhr
Wangen Gemeindehalle

Fit über 50
ab 25.02.2026 - 15 Termine
von 17.30 bis 18.30 Uhr
Adelberg Gemeindehaus

Neu - Wirbelsäulengymnastik
ab 25.02.2026 - 10 Termine
von 17.45 bis 18.45 Uhr
Birenbach Bürgersaal

Tai ji - Yangshen
ab 25.02.2026 - 15 Termine
von 18.45 bis 19.30 Uhr
Börtlingen Turnhalle Mehrzweckraum

Orientalischer Tanz für Fortgeschrittene
ab 26.02.2026 - 12 Termine
von 19.30 bis 21.00 Uhr
Rechberghausen Begegnungsstätte

Anmeldungen bitte über die VHS Göppingen und Schur-
wald – Außenstelle Schurwald – Telefon 07161 951414 
oder online www.vhs-goeppingen.de

Familientreff

Familientreff Schurwald für alle Mütter, Väter, Großeltern 
mit Babys und Kleinkindern

Hauptstraße 22, 73098 Rechberghausen
Familientreffleiterin:
Daniela Jentschke (Dipl.-Soz.-Päd.)
Telefon: 07161 3089416
Mobil: 0176 61550708 (WhatsApp)
E-Mail: Jentschke@diakonie-goeppingen.de

Ein Ort zum Wohlfühlen
Der Familientreff Schurwald ist ein kostenfreies Angebot für 
Familien mit Babys und Kleinkindern. Dort können diese Kon-
takte mit anderen Eltern knüpfen. Sie erfahren Wissenswertes 
über Erziehung, Gesundheit und andere Alltagsthemen. Sie 
lernen Beratungsangebote des Landkreises kennen und haben 
gleichzeitig eine kleine Auszeit vom Familienalltag. Babys und 
Kleinkinder können miteinander spielen und lernen erste Re-
geln außerhalb der Familie kennen.

NOTDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Allge-
mein,- Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten 
Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117 oder online 
über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de

Allgemeine Bereitschaftspraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen
Erdgeschoss, gegenüber des Infostandes 
Anmeldung Chirurgische Ambulanz
Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 09 - 19 Uhr.

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Göppingen
Klinik am Eichert Göppingen
1. Obergeschoss Kinder Notfallambulanz
Eichertstr. 3, 73035 Göppingen
Öffnungszeiten: Sa., So. und an Feiertagen 8 – 20 Uhr.

Augenärztliche Bereitschaftspraxis Stuttgart
Katharinenhospital Stuttgart
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart
Öffnungszeiten: Fr. 16 - 22 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen 8 – 22 Uhr

HNO-Ärztliche Bereitschaftspraxis Tübingen
Universitätsklinikum Tübingen
Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten: Sa., So. und an Feiertagen 8 – 20 Uhr
Aktuelle Informationen zu den Bereitschaftspraxen: 
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 01801 / 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen unter: 
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/.
Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in 
Ihrer unmittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Tel. 0800 / 00 22 833 (24 Stunden erreichbar) www.aponet.de

Tierärztlicher Notdienst

01805-843736 – Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen
Diese Telefonnummer leitet von 08:00 bis 22:00 Uhr au-
tomatisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis 
Göppingen-Geislingen um.
0,14 €/min aus dem Festnetz, 
0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz
•	 Der Kleintier-Notdienst im Kreis Göppingen/Geislingen ist 

nun an 365 Tagen im Jahr von 08.00 bis 22:00 Uhr unter 
obiger Nummer erreichbar

•	 Nach 22:00 bis 08:00 Uhr sind die umliegenden Kleintier-
kliniken erreichbar.

•	 Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren 
Haustierarzt telefonisch zu erreichen.

•	 Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten 
nicht besetzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rück-
sprache zur Notdienstpraxis.

Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte 
von 08:00 bis 22:00 Uhr welche Praxis aktuell Notdienst hat.

Was ist ein Notfall?
•	 Atemnot
•	 Anhaltende Krampfanfälle
•	 Starke oder unstillbare Blutungen
•	 Unfähigkeit, Kot oder Harn zu lassen
•	 Schwächeanfälle
•	 Anhaltender blutiger Durchfall, mehrfaches starkes Erbrechen
•	 Lähmungen der Gliedmaßen

- Fortsetzung Notdienste auf Seite 6 -  
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

Abfuhrtermine:

GELBER SACK:
Dienstag, 10.03.2026
Dienstag, 24.03.2026
Dienstag, 08.04.2026
Dienstag, 21.04.2026

HAUSMÜLL:
Freitag, 27.02.2026
Freitag, 13.03.2026
Freitag, 27.03.2026
Samstag, 11.04.2026
Freitag, 24.04.2026

PAPIERTONNE:
Donnerstag, 26.02.2026
Donnerstag, 26.03.2026
Donnerstag, 23.04.2026

BIOABFALL:
Freitag, 27.02.2026
Freitag, 06.03.2026
Freitag, 13.03.2026
Freitag, 20.03.2026
Freitag, 27.03.2026
Samstag, 04.04.2026
Samstag, 11.04.2026
Freitag, 17.04.2026
Freitag, 24.04.2026

Altpapiersammlung: ---

Grüngutsammlung: Mittwoch, 04.03.2026

Problemstoffsammlung im Lindach:
Samstag, 18.04.2026
Montag, 27.04.2026

Öffnungszeiten Grüngutplatz:
Dezember 2025 – März 2026:
Samstag:		  12:00 – 16:00 Uhr
Ab 15. Februar 2026 – 31. März 2026:
zusätzlich Mittwoch:	 14:00 – 17:00 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffhof:
Mittwoch:		  16:00 – 18:00 Uhr
Samstag:		  09:00 – 13:00 Uhr



Mitteilungen der Gemeinde

Nicht vergessen – Samstag ist Markttag!

Rathaussturm am Schmotzigen Doschdig

Am vergangenen Donnerstag stürmten die Narren pünktlich um 
18.00 Uhr das Rathaus. Hexen, Torhopfer und Furchenrutscher 
führten die Mitarbeiter der Verwaltung sowie die Gemeinderäte 
auf den Schlossplatz. Auf diesem warteten, trotz wechselhaf-
tem Wetters, bereits zahlreiche Zuschauer, die Guggenmusik 
Rommdreibr sowie die Tanzgarden der Furchenrutscher.

In diesem Jahr war der Rathausplatz voller „bunter Blumen“: 
Sowohl die Mitarbeiter der Verwaltung als auch die Gemeinde-
räte waren einheitlich zum Thema „Blumen“ verkleidet.

 

 

 
� Fotos: G. Skutta

Mit spitzer Zunge hielt Schlossgeist IHIM seine traditionelle 
Rede und wies, begleitet von vielen „Hausa mach … nora“-Ru-
fen, auf die zahlreichen Projekte und ihrer Meinung nach nicht 
korrekt erledigten Maßnahmen hin.

In ihrer Gegenrede gratulierte Bürgermeisterin Claudia Dörner 
zum 40. Rathaussturm und überbrachte zum Geburtstag natür-
lich Geschenke. „Denn eins, das weiß man nicht nur intern, 
schenken, das tut sie furchtbar gern. Sich zu überlegen, 
was dem anderen könnt gefall´n, da tun ihr die tollsten Din-
ge einfallen.“
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Im Anschluss übergab sie mit den Worten: „Ich freue mich 
jetzt auf eine freie Zeit. Lass einfach los – ihr seid bereit“, 
den Rathausschlüssel an das Grafenpaar. Dieses hat nun bis 
Aschermittwoch das Sagen in Rechberghausen.
Beim Spiel wurden traditionell die „Nabader“ gesucht und ge-
funden: In diesem Jahr werden sich die Gemeinderäte Gerd 
Funk, Bernd Liebl und Markus Malcher überraschen lassen 
müssen, wie das Nabada ohne Sommertraumsee stattfinden 
wird.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten für diesen 
gelungenen und unterhaltsamen Rathaussturm! 

Zunftmeisterempfang, 38. Rommzug und 
Aschermittwoch

Eine fröhliche und ausgelassene Stimmung herrschte beim 
Zunftmeisterempfang am Fasnetsdienstag im Schlosskeller. 
Auch beim 38. Rommzug am Nachmittag war wieder allerhand 
geboten. Freuen Sie sich schon heute auf viele farbige Eindrü-
cke und Bilder, die wir Ihnen in der nächsten Ausgabe präsen-
tieren werden. Ebenso finden Sie in der kommenden Ausgabe 
des Schurwaldboten einen kurzen Nachbericht zur Geldbeutel-
wäsche.

Bürgerbudget – Nenn uns Deine Ideen  
für Rechberghausen

Die Gemeinde Rechberghausen hat im Haushaltsplan 2026 wie-
der ein Bürgerbudget in Höhe von 10.000 € eingeplant, mit dem 
Ihre Ideen für Rechberghausen verwirklicht werden können.

Was ist ein Bürgerbudget?
Ein Bürgerbudget stellt einen innovativen Ansatz dar, um die 
Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung der Gemeinde einzu-
beziehen und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ideen zur Verwendung 
der Finanzmittel einzureichen.
Es fördert die demokratische Mitbestimmung und trägt zu einer 
transparenten und bedarfsgerechten Verwendung der bereitge-
stellten finanziellen Mittel bei.

Wie viel Geld steht zur Verfügung?
Das Budget umfasst insgesamt 10.000 €, davon
- 6.500 € für kleinere Ideen und
- 3.500 € für größere Beschaffungen

Wie setzt sich das Budget zusammen?
Der Gemeindehaushalt besteht aus dem Ergebnishalt: Bildet 
das „laufende Geschäft“ der Verwaltung ab inkl. kleinerer Maß-
nahmen und Beschaffungen bis 1.000 € (netto). In diesem Be-
reich stehen 6.500 € für das Bürgerbudget zur Verfügung.
Finanzhaushalt: Beinhaltet Beschaffungen, die über diesem 
Wert liegen. Für Ihre Ideen stehen hier 3.500 € zur Verfügung.

Was muss ich tun?
Melden Sie uns Ihre Idee/Ihr Projekt bis 31. März 2026 formlos 
per Mail an: info@gemeinde.rechberghausen.de
Voraussetzung zur Teilnahme ist ein gemeldeter Wohnsitz in 
Rechberghausen.

Wie geht es dann weiter?
Die Verwaltung sammelt die Ideen und prüft deren Umsetzbar-
keit. Anschließend entscheidet der Gemeinderat darüber, wel-
che Ideen im Rahmen des vorhandenen Budgets zur Umset-
zung kommen.
Während des Verfahrens nehmen wir Sie natürlich weiterhin mit 
und berichten über den aktuellen Stand, die eingereichten Ide-
en und welche ausgewählt wurden.

Ortsputzete am 14. März 2026

Alljährlich kommen im Frühjahr die Spuren des Winters und 
damit leider auch des unachtsam weggeworfenen Mülls zum 
Vorschein. Aus diesem Grund findet auch in diesem Jahr eine 
Ortsputzete statt.
Gemeinsam möchten wir bei der diesjährigen Aktion am Sams-
tag, den 14. März 2026 die Grünanlagen und Straßenränder 
reinigen. Jeder, dem die Sauberkeit unseres Ortsbildes und die 
Umgebung am Herzen liegt, ist herzlich willkommen. Gruppen 
und interessierte Einzelpersonen aus Vereinen, Schulen oder 
der Bürgerschaft treffen sich an diesem Tag um 9 Uhr am Rat-
haus und verteilen sich von dort auf ihre Einsatzgebiete. Um ca. 
11:30 Uhr treffen sich alle Helfer/-innen nach getaner Arbeit, um 
sich bei einem von der Gemeinde bereitgestellten Vesper mit 
Getränken zu stärken.

Noch eine Bitte: Alle Helfer/-innen sollten mit festem Schuh-
werk und Handschuhen ausgestattet sein. Eine Greifzange zum 
Müllaufsammeln ist auch immer hilfreich. Müllsäcke werden am 
Rathaus verteilt. Zur aktiven Mithilfe sind alle Rechberghäuser 
Bürger/-innen herzlich eingeladen!
Um besser planen zu können, bitten wir Sie, sich bis spätestens 
1. März 2026 entweder telefonisch unter der Telefonnummer 
07161/501-0, per E-Mail unter dill@gemeinde.rechberghausen.
de oder anhand des beigefügten Anmeldeformulars anzumel-
den. Bei schlechter Witterung (starker anhaltender Regen oder 
Schneefall) entfällt die Ortsputzete.


Anmeldung
Zur Ortsputzete in Rechberghausen am Samstag, den 14. März 
2026 von 09:00 Uhr (Treffpunkt Rathaus) bis 11:30 Uhr melde 
ich mich an:

....................................................................................................
Name, Vorname (evtl. Verein)

....................................................................................................
Straße

....................................................................................................
Telefonnummer

Ich bringe noch ............ weitere Personen mit.

Am Vesper nehme(n) ich/wir teil.

m ja	 m nein

Anzahl Personen: ….............

Nur gemeinsam können wir es schaffen, den Erholungswert  
unserer Umgebung zu erhalten!


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Schlemmerbande

� Fotos: Josephine Dangelmayr

Am Freitag, 30.01.2026, traf 
sich die Schlemmerbande im 
Hotel Fuchsen in Kirchheim/ 
Teck zum ersten Kochevent 
der diesjährigen Kochgrup-
pe. Zuerst wurden den Mini-
köchen die Küchengeräte er-
klärt. Die Kinder stellten dazu 
viele Fragen und waren sehr 
begeistert. Anschließend 
ging es an die Zubereitung. 
In Gruppen wurde fleißig ge-
schält, geschnitten und vor-
bereitet. Im Anschluss durf-
ten die Kinder das fertige Menü genießen: Kartoffel-Gnocchi 
mit Mandel-Spinat-Pesto sowie Kopfsalat mit Apfel und Wal-
nüssen. Zum krönenden Abschluss gab es als Nachtisch ein 
Eis. Ein rundum gelungener Einstieg für die neuen Schlemmer-
bande-Kids.

Herzlichen Dank an Matthias Kübler von der Meistervereinigung 
und Hans Geiger vom Hotel und Restaurant Fuchsen in Kirch-
heim/ Teck.

Spendenaufruf nach Gebäudebrand  
in Rechberghausen

Am 16.02.2026 kam es im Deppeler in Rechberghausen zu ei-
nem Gebäudebrand, bei dem das Zuhause einer Familie voll-
ständig zerstört wurde. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig 
in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Der entstandene 
Sachschaden ist jedoch erheblich: Die Familie hat ihr gesamtes 
Hab und Gut verloren.

Durch das Feuer wurden sämtliche Möbel, Kleidung, Haus-
haltsgegenstände sowie persönliche Unterlagen zerstört. Die 
Betroffenen stehen nun vor der schwierigen Aufgabe, ihren All-
tag neu zu organisieren und die notwendigsten Anschaffungen 
zu tätigen.

Als Gemeinde möchten wir hier schnelle und unbürokratische 
Hilfe leisten und haben daher eine Spendenaktion ins Leben 
gerufen!

Die eingehenden Gelder sollen insbesondere für die Beschaf-
fung von Kleidung, Hausrat, verschiedenen Dingen des tägli-
chen Bedarfs sowie zur Unterstützung bei der vorübergehen-
den Unterbringung verwendet werden.

Spenden können gerne auf folgendes Spendenkonto der Ge-
meinde überwiesen werden:
IBAN: DE08 6006 9685 0420 3270 10
Verwendungszweck: Brandopfer Rechberghausen
Wichtig: Bis zu einer Spende in Höhe von 300 Euro gilt der 
Kontoauszug als Spendennachweis. Bei einer Spende über 300 
Euro stellt die Gemeinde Spendenbescheinigungen aus.
Sachspenden sind nach vorheriger Abstimmung ebenfalls 
möglich.
Damenkleidung in Größe 38/40, Schuhe Größe 40
Herrenkleidung in Größe XL/XXL, Schuhe Größe 43/44
Bitte schreiben Sie uns in diesem Fall eine E-Mail an 
info@gemeinde.rechberghausen.de
Wir danken bereits im Voraus für jede Unterstützung.
Ihre Bürgermeisterin
Claudia Dörner

Jazz im Schloss

Donnerstag, 26. Februar, um 20:30 Uhr 
Groove-Explosion im Schlosskeller: 
YNAMIT DELI bringt New Orleans nach Rechberghausen

Alexander (Sandi) Kuhn� Foto: Alexander (Sandi) Kuhn

Matthew Bookert� Foto: Matthew Bookert

Am Donnerstag verwandelt sich der Schlosskeller Rechberg-
hausen in einen Schmelztiegel aus Rhythmus und Energie. Die 
hochkarätig besetzte Brass Band YNAMIT DELI lädt zu einem 
Konzertabend ein, der Genregrenzen sprengt und pure Lebens-
freude verspricht.
Was passiert, wenn man Jazz, Funk, Hip-Hop und Soul in einen 
musikalischen Mixer wirft? Es entsteht die explosive Mischung 
von YNAMIT DELI. Die fünf Musiker schlagen die Brücke vom 
traditionellen New-Orleans-Sound direkt in „The Länd“. Mit ei-
ner Besetzung aus Sousaphon, Saxophon, Trompete, Posaune 
und Schlagzeug kreiert das Ensemble einen druckvollen Sound, 
der durch knackige Bläsersätze und pumpende Grooves be-
sticht.




